
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/2/24 96/15/0062
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.2000

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §22 Abs1 Z3;

EStG 1972 §23 Z2;

EStG 1988 §22 Abs1 Z3;

EStG 1988 §23 Z2;

Rechtssatz

Die im E vom 25.6.1997, 95/15/0192, primär zu Außengesellschaften getro;enen Aussagen gelten in gleicher Weise für

Innengesellschaften, bei welchen die Beteiligten durch interne Vereinbarungen im Wesentlichen so gestellt werden, als

wären sie Gesellschafter der Außengesellschaft.
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